
Beschlüsse aus dem öffentl. Teil der Sitzung              Nr. 26 
des Reischacher Gemeinderates am 09. Juni 2010     
 
Die Niederschrift über die Sitzung Nr. 25 vom 05. Mai 2010 wird ohne Einwände genehmigt. 
 
I. Bauanträge  

1. Bauantrag vom TSV Reischach e.V., vertr. d. 1. V ors. Alfred Stockner, Öttinger Str. 
    19 zur Errichtung eines Mehrfunktionsgebäudes i n der Aushofener Straße  
    (FlNr. 22/2). 

Zustimmung ohne Einwände und Auflagen. 
 
2. Bauantrag von Lorenz Baisl, Gilgöd 9 
    zum Neubau einer landw. Maschinen- und Bergehal le mit Heizraum und Hackschnit- 
    zellager in Gilgöd 9. 
 Zustimmung ohne Einwände und Auflagen. 
 
3. Bauantrag von Franziska und Lorenz Obereisenbuch ner, Arbing, Trenbeckstr. 2 
    zum Neubau einer gewerblich genutzten Lagerhall e in Arbing, Waldberger Straße 
    (FlNr. 1637, 1638, 1639, 1640). 

Das Bauvorhaben entspricht den Festsetzungen der Bebauungsplan-Erweiterung Ar-
bing Nr. 1 „Erweiterung des Mischgebietes Arbing Süd“. Das Verfahren zur Bebau-
ungsplan-Erweiterung ist noch nicht abgeschlossen. 
Nach erfolgter Genehmigung bzw. Genehmigungsreife der Bauleitplanung kann die 
Genehmigungsfreistellung erteilt werden. 
Zustimmung ohne Einwände und Auflagen. 

 
 
II. Variantenauswahl Baugebiet Arbing  

„Der Gemeinderat beschließt, dass für die Erstellun g des neuen Baugebietes Arbing 
Nr. 3 ‚Hofmarkstraße’ der Entwurf B verwendet wird.  Das Ingenieurbüro Rinner wird 
beauftragt in die Planung einen kleinen Wendehammer  für PKW’s mitaufzunehmen.“ 
 
 
III. Bestellung „Arbeitskreis Dorfplatz“  

„Der Gemeinderat beschließt, dass der Arbeitskreis ‚Umgehung B 588’ die Aufgabe 
‚Gestaltung Dorfplatz’ mit übernehmen soll.“ 
 
 
IV. Freisportanlage Hauptschule  

„Der Gemeinderat beschließt, dass die Maßnahme zur ‚Generalinstandsetzung der 
Freisportanlagen’ in den nächsten Jahren nicht durc hgeführt wird, da eine allgemeine 
schwierige Haushaltslage besteht.  
Im Haushalt 2010 stehen hierfür keine Mittel bereit .“ 
 
 
V. Anträge  

1. Zuschussantrag Kath. Dorfhelferinnen und Betriebshelfer gGmbH, Töging 
„Der Gemeinderat beschließt, dass der Kath. Dorfhel ferinnen und Betriebshelfer 
gGmbH für das Jahr 2010, wie bisher, ein Zuschuss v on 0,10 € pro Einwohner, dies 
entspricht 261,10 € bei 2.611 Einwohner, gewährt wi rd.“ 
 
 
2. Zuschussantrag BRK Altötting 
„Der Gemeinderat beschließt, dass dem Bayerischen R oten Kreuz, Kreisverband Altöt-
ting für das Jahr 2010, wie bisher ein Zuschuss von  0,20 € pro Einwohner, dies ent-
spricht 522,20 € bei 2.611 Einwohner, zur Sozialarb eit gewährt wird.“ 
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3. Kostenbeteiligung Außenanstrahlung Antoniuskirche 
„Der Gemeinderat beschließt, dass die Maßnahme zur Außenanstrahlung der Antoni-
uskirche, gemäß dem Pauschalangebot von 3.500,-- € brutto der Fa. Gaßlbauer, von 
der Gemeinde Reischach mit 50 % finanziert wird.“ 
 Beschluss abgelehnt. 
 
 
4. Pfarrheim Nebengebäude - Trafostation 
„Der Gemeinderat beschließt, dass die Versetzung de r Trafostation in der Aushofener 
Straße mit 7.500,-- € bezuschusst wird.“ 
 Beschluss abgelehnt. 
 
 
5. Wasser-, Kanalanschluss für Fuchshub 3 (Moser) 
„Der Gemeinderat beschließt, dass 

� dem Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung b zw. Abwasserentsor-
gung zugestimmt wird. 

� für den Wasser- und Kanalanschluss die jeweiligen A nschlussverträge (Son-
dervereinbarungen) von den Antragstellern zu unterz eichnen sind, da die An-
schlussstelle Fuchshub 3 außerhalb des Satzungsbere ichs liegt. 

� die Antragsteller die Anschlussbeiträge gemäß der B eitrags- und Gebührensat-
zung zur Wasserabgabesatzung (BGS-WAS) und Beitrags - und Gebührensat-
zung zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS) zu tragen h aben.“ 

 
 
6. Brückengeländer Josef-Straubinger-Weg – Gestaltung durch Trachtenverein 
„Der Gemeinderat beschließt, dass der vorgelegte En twurf zur Brückengeländerge-
staltung Josef-Straubinger-Weg nicht ausgeführt wer den darf. Der Trachtenverein soll 
einen neuen Vorschlag vorlegen.“ 
 
 
VI. Informationen, Sonstiges  


